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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Der Nationalrat befasste sich sodann in der Herbstsession 2021 mit dem Entwurf der
RK-SR zur parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE) zum Gemeinnützigkeits-
und Stiftungswesen von 2014. Eintreten sowie die Forderung der vorberatenden RK-
NR, dem Ständerat zu folgen und somit nur zwei der acht in der parlamentarischen
Initiative vorgeschlagenen Änderungen umzusetzen, waren unbestritten. Damit könnten
Stifterinnen und Stifter neu auch Änderungen bezüglich der Organisation ihrer Stiftung
beantragen, zudem dürfe die Aufsichtsbehörde selbst sogenannte «unwesentliche
Änderungen der Stiftungsurkunde» vornehmen, nachdem sie das oberste
Stiftungsorgan angehört habe, wie Kommissionssprecherin Bellaïche (glp, ZH) erklärte.
Diese beiden Punkte seien unbestritten gewesen, da sie der Realität gerecht würden
und die Stiftungen entlasteten. 

Zusätzlich schlug die RK-NR jedoch zwei neue Punkte vor. Einerseits sollten «Personen
mit einem berechtigten Kontrollinteresse» Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde
einreichen können. Derzeitig könne das Beschwerderecht sogar Stifterinnen und
Stiftern verwehrt werden, auch wenn die Stiftungsführung nicht rechtskonform handle.
Da kein Gegenantrag gestellt wurde, hiess der Nationalrat diese Änderung in der Folge
diskussionslos gut.
Mit der zweiten Änderung wollte die Kommissionsmehrheit ermöglichen, dass
Stiftungen auch steuerbefreit werden können, wenn sie ihre Stiftungsorgane
angemessen entschädigen. Damit solle gemäss Kommissionssprecherin eine
Professionalisierung von Stiftungen und somit eine Stärkung des Stiftungsstandorts
vorangetrieben werden. Eine Minderheit um Baptiste Hurni (sp, NE) wollte diesen
Zusatz streichen, da er unter anderem bereits in der Vernehmlassung stark umstritten
gewesen sei. Zudem sei mit der Formulierung einer «angemessene[n] Vergütung» nicht
klar, ab wann eine Stiftung noch steuerbefreit werden könne. Kommissionssprecherin
Bellaïche hielt dagegen, dass die derzeitige Gesetzgebung je nach Kanton variiere und
durch diese Änderung eine grössere Rechtssicherheit geschaffen würde. Der
Nationalrat sprach sich mit 121 zu 68 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für die Ergänzung aus.
Einzig die Fraktionen der SP und der Grünen sowie die Mitglieder der EVP stimmten für
den Minderheitsantrag. 

In der Gesamtabstimmung wurde der Entwurf einstimmig mit 188 Stimmen (bei 1
Enthaltung) angenommen. Damit ging das Geschäft mit den zwei neu geschaffenen
Differenzen zurück an den Ständerat. 1
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Musik

In der Sommersession 2021 forderte Baptiste Hurni (sp, NE) mittels eines Postulats den
Bundesrat dazu auf, die Datenlage über den Schweizer Musiksektor auszubauen.
Genauer wollte er Statistiken über die Bedeutung der Schweizer Musikwirtschaft, den
Konsum von inländisch und ausländisch produzierter Musik in der Schweiz, sowie zum
Einkommen von Personen, die im Musiksektor tätig sind. Weiter forderte er eine
Analyse von potenziellen nationalen Lösungen, damit ein angemessenes Einkommen
sowie die Förderung der Schweizer Musikproduktion erreicht werden können – dies
beispielsweise durch die Einführung von Steuern für Streaming-Plattformen oder
Quoten für Schweizer Musik. Zuletzt verlangte er, dass internationale Debatten zu
diesem Thema bekannt und die Rolle der Schweiz im internationalen Kontext
untersucht werden.
Obwohl dieser Wirtschaftszweig seit 2015 stetig gewachsen sei, seien es hauptsächlich
die digitalen Giganten wie Spotify oder Apple Music, die profitieren würden, wie der
Sozialdemokrat sein Anliegen in der Wintersession 2021 begründete. Ein Musiker oder
eine Musikerin verdiene pro Lied, das gespielt werde, nur 0.39 Rappen; damit müsste
der Song rund eine Million Mal pro Monat gehört werden, damit ein Gehalt von CHF
4'000 erreicht werde. Dies sei für viele Schweizer Künstlerinnen und Künstler
unmöglich zu erreichen, insbesondere in einem kleinen Land wie der Schweiz, welches
zusätzlich in drei Kulturräume unterteilt sei.
Philippe Nantermod (fdp, VS) bekämpfte das Postulat mit dem Argument, dass der
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DATUM: 13.12.2021
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Musikmarkt gut funktionieren würde, weshalb ein staatliches Eingreifen nicht
gerechtfertigt sei. Ausserdem würden die Streaming-Dienste die Musikschaffenden
nicht schlechter, sondern gar besser stellen. So seien die Jahre der Online-Piraterie ein
ernsthaftes Problem gewesen, welches den Musikmarkt stark geschädigt habe. Das
Streaming Angebot habe dem erfolgreich entgegengewirkt und den Künstlerinnen und
Künstlern wieder ein Einkommen verschafft, welches vergleichbar sei mit jenem vor der
Einführung des Internets. Statt neue Gesetze auf Bundesebene zu erlassen, sei es
zielführender, sich zu fragen, wieso keiner dieser Streaming-Dienste einen Sitz in
Europa habe.
Kulturminister Berset entgegnete der Argumentation von Nantermod, dass es bei
diesem Postulat nicht darum gehen würde, direkte Massnahmen zu ergreifen oder
einen Gesetzesentwurf zu erarbeiten. Er fordere lediglich die momentane Lücke in der
Datenlage im Musiksektor zu füllen, damit solche Diskussionen auf objektiver Basis
geführt werden können. Bersets Empfehlung, das Postulat anzunehmen erhielt jedoch
kein Gehör: Die geschlossen stimmenden Fraktionen der SP, der GLP und der Grünen,
welche sich für Annahme aussprachen, konnten sich gegen die ebenfalls geschlossen
stimmenden Fraktionen der FDP.Liberalen und der SVP, zuzüglich einer
grossmehrheitlichen Opposition der Mitte-Fraktion, nicht durchsetzen. Das Postulat
wurde im Nationalrat mit 102 zu 82 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) abgelehnt. 2

1) AB NR, 2021, S. 1583 ff.
2) AB NR, 2021, S. 2541 ff.
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